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Die Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz nimmt zur schriftlichen 
parlamentarischen Anfrage Nr. 8869/J betreffend Medizinstudium Light in Tirol zur 
Weiterleitung an das Parlament wie folgt Stellung: 

1) nein 

2) fällt nicht in den Kompetenzbereich der Kunstuniversität Linz 

3) Die Kunstuniversität Linz kann diese Frage nicht beantworten 

4) fällt nicht in den Kompetenzbereich der Kunstuniversität Linz 

5) fällt nicht in den Kompetenzbereich der Kunstuniversität Linz 

6) Kontrolle durch die zuständigen Organe 

7) diese Frage ist nicht allgemein zu beantworten, es kann durchaus Gründe für eine 
Beteiligung geben. 

8) siehe 7) 

9) Die Kunstuniversität Linz ist an keiner Privatuniversität beteiligt 

10) Die Kunstuniversität Linz ist an keiner privaten Bildungseinrichtung beteiligt 

11) Die Kunstuniversität Linz hat keine Haftungen 

12) siehe 9)-11) 

13) diese Frage ist nicht allgemein zu beantworten, es kann durchaus Gründe für eine 
Beteiligung von Ländern geben. 

Dr. Manfred Lechner 
Vizerektor für Finanzen, in Vertretung des Rektors 
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